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Verordnung 
v über das Seelotswesen 

der Deutschen Demokratischen Republik 
— Seelotsverordnung — 
vom 9. Dezember 1982

*■

1. Abschnitt 
Grundsätze

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt das Seelotswesen der Deutschen 
Demokratischen Republik. Sie gilt für
— Reeder und Kapitäne von Fahrzeugen,
— Seelotsen, Überseelotsen und Freifajirer,
— den VEB Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei,
— das Seefahrtsamt der Deutschen Demokratischen Republik 

(nachfolgend Seefahrtsamt genannt),
soweit ihnen Aufgaben des Seelotswesens oder Rechtspflich
ten zu deren Erfüllung obliegen.

§ 2
Zielstellung

Das Seelotswesen der Deutschen Demokratischen Republik 
dient der nationalen und internationalen Seeschiffahrt mit 
dem Ziel der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit in 
den Seegewässem der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Ostsee. Es hat dazu beizutragen,
— Seeunfälle zu verhüten und den Schutz der Seegewässer 

vor Verschmutzungen zu erhöhen, "
— die Sicherheit der Häfen und Anlegestellen sowie deren 

Verkehrsanlagen und -einrichtungen zu gewährleisten,
— Ordnung, Disziplin und Sicherheit im Seeverkehr zu fe

stigen und
— einen flüssigen Verkehrsablauf durch eine leistungsfähige 

Organisation des Lotsdienstes zu sichern.

§3
Lotspflicht

(1) Die Pflicht zur Inanspruchnahme eines Seelotsen (nach
folgend Lotspflicht genannt) besteht grundsätzlich für jede 
Bewegung von Fahrzeugen mit einer Bruttotonnage von 150 
oder mehr in den lotspflichtigen Seegewässern der Deutschen 
Demokratischen Republik.


